
Ohne Treffpunkte bleibt 
nur der Bildschirm

Ja zu öffentlichen Räumen  
für Vereine und Kultur
Immer mehr Schwyzer Vereine und Kulturinitia-
tiven finden keine geeigneten und bezahlbaren 
Räume. Deshalb braucht es ein gemeinsames 
Engagement. Der Kanton Schwyz soll Theatersäle, 
Konzertlokale und Ateliers unterstützen, damit 
auch künftig Vereinsleben und Kultur Platz fin-
den.

Ja zu unseren Treffpunkten
Wir wollen, dass der Kanton zusammen mit den 
Gemeinden die Kosten für Betrieb und Investitio-
nen von Treffpunkten entlastet. Die bestehende 
Projektförderung aus dem Lotteriefonds soll wei-
tergeführt werden.

Ja zur Stärkung des Schwyzer  
Vereins- und Kulturlebens
Viele Vereine, Musikgruppen und Kulturschaffen-
de tragen zum Vereins- und Kulturleben in unse-
ren Gemeinden bei. Der Kanton soll verlässliche 
Rahmenbedingungen schaffen, damit Treffpunkte 
des Vereins- und Kulturlebens eine Zukunft ha-
ben.

Ja für Gastronomie & Tourismus
Vereins- und Kulturangebote beleben Gastrono-
mie, Tourismus und lokale Geschäfte. Wer sich für 
Treffpunkte wie Vereinslokale, Theatersäle oder 
Ateliers engagiert, sorgt dafür, dass diese Orte 
auch in Zukunft attraktiv bleiben.

Schwyzer Treffpunkte stärken 

– jetzt unterschreiben!Weitere Infos: 
treffpunkt.aksk.ch



Ja zu öffentlichen Räumen für Vereine und Kultur
(Treffpunkt - Initiative)

Kantonale Volksinitiative

Gestützt auf die §§ 28 und 29 der Verfassung des Kantons Schwyz (SR 100.100) stellen die unterzeichnenden, im Kanton Schwyz 

stimmberechtigten Personen folgendes Initiativbegehren in Form einer allgemeinen Anregung:

Wir fordern eine kantonale Gesetzesgrundlage, welche dafür sorgt, dass Investitions- und Betriebskostenbeiträge für 

die Infrastruktur von Einrichtungen zur Förderung des kulturellen Lebens durch den Kanton in Teilen übernommen wer-

den können. Die bestehende Förderung durch den «Kulturförderfonds» soll aufrechterhalten werden.

In dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterschreiben, die in der genannten politischen Gemeinde in kantonalen Angele-

genheiten stimmberechtigt sind. Stimmberechtigte, die das Begehren unterstützen, mögen es handschriftlich unterzeichnen. 

Wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für ein Volksbegehren fälscht (Art. 282 Strafgesetzbuch) oder wer bei der 

Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt (Art. 281 Strafgesetzbuch), macht sich strafbar.

Das Initiativkomitee, bestehend aus nachstehenden Urheberinnen und Urhebern, ist berechtigt, diese Volksinitiative mit absolu-

ter Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder zurückzuziehen:

Vorname Name, Wohnort | Vorname Name, Wohnort | Vorname Name, Wohnort | Vorname Name, Wohnort | Vorname Name, 

Wohnort | Vorname Name, Wohnort | Vorname Name, Wohnort | Vorname Name, Wohnort | Vorname Name, Wohnort | Vorname 

Name, Wohnort | Vorname Name, Wohnort | Vorname Name, Wohnort | Vorname Name, Wohnort | Vorname Name, Wohnort | 

Vorname Name, Wohnort 

Die unterzeichnende Amtsperson bescheinigt hiermit, dass obenstehende _____ (Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeich-

ner der Volksinitiative in kantonalen Angelegenheiten stimmberechtigt sind und ihre Rechte in der erwähnten Gemeinde aus-

üben.

Ganz oder teilweise ausgefüllte Listen bitte umgehend zurücksenden an:
Treffpunkt-Initiative, Hörnlistrasse 9, 6403 Küssnacht am Rigi

Kanton Schwyz Politische Gemeinde: ______________________________________________

Nr. Name, Vorname
eigenhändig in Blockschrift

Geburtsdatum
Tag, Monat, Jahr

Wohnadresse
Strasse und Hausnummer

Unterschrift
eigenhändig

Kontrolle 
leerlassen
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4

5

6

7
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9

10

Die zur Bescheinigung zuständige Person:		  Ort, Datum:				    Amtsstempel: 

________________________________		  _______________________________


